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Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (VCP) 
Möglichkeit einer Schulbefreiung zur Teilnahme am 10. VCP-Bundeslager 2017 in der 
Lutherstadt Wittenberg  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (VCP) veranstaltet für die 13 bis 
20-jährigen Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der Zeit vom 27. Juli bis zum 05. August 2017 sein 
10. Bundeslager in der Lutherstadt Wittenberg. 
 
An diesem Pfadfinderinnen- und Pfadfindertreffen werden rund 5000 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder aus dem gesamten Bundesgebiet und zahlreiche internationale Gäste teilnehmen. 
 
Das alle vier Jahre stattfindende Bundeslager des VCP gehört zu den zentralen Veranstaltungen 
des Verbandes und bietet den Teilnehmenden die Chance, den gesamten Verband in seiner 
Vielfalt zu erleben. 
 
Leider gibt es im Sommer 2017 keinen gemeinsamen Ferienkorridor der Bundesländer. Die 
Veranstaltung fällt an den Tagen Donnerstag, 03. und Freitag 04. August 2017 in den Beginn 
der Unterrichtszeit des Schuljahres 2017/2018 (Ende Sommerferien ist Mittwoch, 02. August 
2017). 
 

Soweit Schülerinnen und Schüler aus Bremen an diesem Pfadfindertreffen teilnehmen möchten, 
bitte ich die Anträge von Erziehungsberechtigten hinsichtlich einer Unterrichtsbefreiung 
wohlwollend zu prüfen. Die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler sind 
allerdings darauf hinzuweisen, dass durch den Unterrichtsausfall evtl. entstehende Nachteile von 
ihnen zu verantworten sind. Es handelt sich um keine schulische Veranstaltung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Joachim Böse 


